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Praxis

Klarheit bei Sterilisatoren
Ist die Anschaffung eines Sterilisators vom Typ B zwingend erforderlich?

Aufgrund vermehrter Anfragen veröffent-
lichen wir gerne zum wiederholten Mal
den Artikel BZB Juni/03 und März/05.
Die hier getroffenen Aussagen haben
weiterhin unverändert Gültigkeit.

Sogar die neueste Empfehlung des Ro-
bert Koch Instituts (RKI) „Infektions-
prävention in der Zahnheilkunde – An-

forderungen an die Hygiene“ vom April 2006
bestätigt: „Bei Neuanschaffung sollen Dampf-
Sterilisatoren bevorzugt werden, die auch eine
sichere Sterilisation der Innenflächen von Hohl-
körpern gewährleisten und eine automatische
Kontrolle bzw. Dokumentation ermöglichen.
Dampf-Kleinsterilisatoren mit Sterilisations-
zyklus B (für verpacktes massives sowie hohles
oder poröses Sterilisiergut) erfüllen dieses Anfor-
derungsprofil. Bei Dampf-Kleinsterilisatoren
mit Sterilisationszyklus S sollte eine schriftliche
Bestätigung des Herstellers über das individuell
geforderte Leistungsspektrum vorliegen.“
Bei Sterilisatoren des Typs B mit fraktionier-
tem Vorvakuum handelt es sich um Sterili-
sationsgeräte der höchsten Leistungsstufe.
Dementsprechend stellen diese Geräte auch
die aufwendigste und teuerste Variante dar.

Öffnungsklausel auch für preiswertere
Sterilisatoren eingeführt 
Durch die Bemühungen der Bundeszahn-
ärztekammer konnte in der zuständigen
europäischen Arbeitsgruppe im Jahr 2002
erreicht werden, dass eine Öffnungsklausel
für die wesentlich preiswerteren Sterilisato-
ren vom Typ S eingeführt wurde. Dies bedeu-
tet für die Zahnarztpraxis: 
Es besteht keine Notwendigkeit, ordnungsgemäß
funktionierende Sterilisationsgeräte des Typs S
zu erneuern. 
Bei erforderlichen Neuanschaffungen wird
dem Zahnarzt grundsätzlich die Möglichkeit
eröffnet, sich für ein Gerät zu entscheiden,
das die von ihm aufzustellenden Anforde-
rungen bezüglich der in der Praxis zu sterili-

sierenden Güter laut Herstellerangaben er-
füllt. Das heißt, bei Neuanschaffung muss nicht
zwangsläufig ein Sterilisator des Typs B erwor-
ben werden, sondern es kann durchaus je nach
Einsatzgebiet die Entscheidung auch auf einen
kostengünstigeren Sterilisator des Typs S fallen.
Insbesondere ist davon auszugehen, dass
Sterilisatoren des Typs S je nach Hersteller
sehr wohl in der Lage waren und sind, zahn-
ärztliche Hand- und Winkelstücke zu sterili-
sieren. 
Bestehende Altgeräte können nach wie vor
eingesetzt werden, wenn sie nach Hersteller-
vorschrift gewartet sind und die Freigabe des
Herstellers für die Aufbereitung der Medizin-
produkte vorliegt.
Die BLZK wird demnächst weitere Neuerun-
gen zu Hygienefragen veröffentlichen, da der
Abstimmungsprozess mit dem Landesamt
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL) weitest gehend abgeschlossen ist.
Für Rückfragen steht das Referat Praxisfüh-
rung der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer unter folgenden Telefonnummern: 089
72480-194 Eva-Maria Brune-Knieß und -214
Christa Weinmar zur Verfügung. 
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